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Statuten
des

Vereins für die schweizerische permanente Schulausstellung

in Zürich.

1. Zweck des Vereins ist Förderung der Schweizerischen perma¬
nenten SchulaussteUung in Zürich.

2. MitgUed des Vereins ist Jeder, der einen Jahresbeitrag von min¬

destens zwei Franken leistet. Beiträge von fünfzig Franken und
mehr berechtigen zur Mitgliedschaft auf 3 Jahre; falls der Geber

es wünscht, werden solche grössere Beiträge auf den Namen der
SchulaussteUung kapitalisirt. Wer auf Jahresschluss nicht seinen

Austritt aus dem Verein erklärt, wird auch für das folgende Jahr
als Mitglied betrachtet.

3. Der Verein versammelt sich auf Einladung der Schulausstellungs-
Kommission regelmässigerweise jährlich ein Mal zur Besprechung
von Wünschen und Anregungen, sowie zur Vornahme der Wahlen
für die durch die Statuten festgestellte Vertretung in die Schul-

ausstellungs-Kommission.
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